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Grundsätze

Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-

Leitfadens „Zurück ins Spiel“. 

Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang

stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. 

Zudem werden Regelungen für Personen im Publikumsbereich der Sportstätte 

festgehalten. 

1. Allgemeine Hygieneregeln

Beim Betreten der Sportanlage sind die Hände zu waschen (mit Wasser und Seife für min.

30 Sekunden) oder an den vorgesehenen Hygienespender zu desinfizieren.

Grundsätzlich gilt das Einhalten eines Mindestabstands von 1,50m in allen Bereichen

außerhalb des Spielfelds.

In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten.

Körperliche Begrüßungsrituale wie Abklatschen oder Händedruck sind zu unterlassen.

Die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) ist zu beachten.

Das Spucken auf der Sportanlage ist zu unterlassen.



In allen geschlossenen Räumen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden

2. Ausschluss vom Trainings- und Spielbetrieb

Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur erlaubt bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand.

Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportanlage umgehend verlassen 

bzw. diese gar nicht betreten. 

Solche Symptome sind:

• Husten, Fieber, Atemnot, Erkältungssymptome

• Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen

• Haushalt vorliegen.

• Ebenso ist das Betreten der Sportanlage bei einem durchgeführten oder geplanten 

Test auf Covid-19 erst wieder erlaubt wenn ein negatives Testergebnis vorliegt.

• Ist aufgrund der Rückkehr aus einem ausgewiesenen Risikogebiet eine behördliche

Quarantäne angeordnet, dann ist in dieser Zeit entsprechend das Betreten der 

Sportanlage untersagt.

3. Organisatorisches

Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.

Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings-

und Spielbetriebs ist der Vorstand.

Alle Trainer/innen und Vereinsverantwortliche sind in die Vorgaben und

Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen.

Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven

Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln

informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch

für die Gastvereine, Schiedsrichter/innen und sonstige Funktionsträger/innen.

Alle weiteren Personen, die sich auf der Sportanlage aufhalten (Zone 3), müssen über

die Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der



Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich.

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des

Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportanlage verwiesen.

4. Zoneneinteilung

Die Sportanlage wird in drei Zonen eingeteilt:

Zone 1 Innenraum

In Zone 1 (Spielfeld mit Spielfeldumrandung) befinden sich nur die für den Trainings- und

Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:

• Spieler

• Trainer/Betreuer/Funktionsteam

• Schiedsrichter/innen

• Ordnungsdienst

• Hygienebeauftragter

Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und

verlassen.

Zone 2 Umkleidekabine mit Duschen

In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt:

• Spieler

• Trainer

• Funktionsteam

• Schiedsrichter/innen

• Hygienebeauftragter

Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung

Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten

zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen.

Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie



zeitlicher Versetzung/Trennung.

Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige

Minimum beschränkt.

Zone 3 Zuschauerbereich

Die Zone 3 bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportanlage, welche frei zugänglich und 

unter freiem Himmel  sind und nicht zu den Zonen 1 und 2 zählen.

Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über einen offiziellen Eingang. Dort 

werden sind die vorliegenden Formulare zur Kontakterfassung auszufüllen. 

Die anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Spielbetriebs ist bekannt um 

beim Erreichen der maximal erlaubten Personenzahl den Zugang zu stoppen.

Es erfolgt eine räumliche Trennung von Eingang und Ausgang der Sportanlage.

Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in folgenden

Bereichen angebracht:

• Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsschildern sowie Abstandsmarkierungen

• Schilder zur Wegeführung auf der Sportanlage

• Markierungen am Boden

• Unterstützend werden Plakate zu den allgemeine Hygieneregeln genutzt.

5. Trainingsbetrieb

• Trainer und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die 

Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts.

• Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportanlage ist Folge zu 

leisten.

• Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen 

unterschiedlicher Mannschaften vermieden wird. 

• Alle Spieler sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine 

Teilnahme am Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu 

ermöglichen.

• Die Trainer dokumentieren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit.

• Die Nutzung und das Betreten der Sportanlage ist nur zum jeweiligen 

Mannschaftstraining erlaubt.



• Die Duschkabinen dürfen höchstens von zwei Spielern gleichzeitig betreten 

werden.

• Begleitpersonen( z.B. Eltern) dürfen sich  unter Einhaltung des Mindestabstands in 

Zone 3 aufhalten.

• Es wird empfohlen umgekleidet zum Training zu erscheinen und zuhause zu 

duschen.

• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des 

Trainingsbetriebes sichergestellt.

6. Spielbetrieb

• Auf dem kompletten Sportgelände gelten die oben aufgelisteten 

Hygienemaßnahmen

• Auf dem Sportgelände stehen Mittel zur Desinfizierung der Hände zur Verfügung(zB

Eingang, Toiletten) 

• Der Ein und Ausgangsbereich ist für Zuschauer und Spieler ausgeschildert

• In Zone 3 gibt es einen gekennzeichneten Bereich für den Getränkeverkauf, sowie 

einen Zuschauerbereich.

• Zur Hilfe befinden sich Markierungen zur Abstandsregelung auf dem Boden.

• Innerhalb der Umkleide sowie in den Duschen gelten die oben stehenden 

Hygieneregeln.

• Die Duschkabinen dürfen höchstens von zwei Spielern gleichzeitig betreten 

werden.

• Mannschaftsbesprechungen  sollten wenn möglich außerhalb der Kabinen 

stattfinden.



Lageplan :


